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©  Spülsteinanordnung. 
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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Spülsteinenordnung 
zum  Einleiten  von  Gasen  und/oder  festen  Reaktions- 
stoffen  in  die  Metallschmelze  eines  metallurgischen 
Schmelzgefäßes,  bestehend  aus  einem  Spülstein, 
einer  diesen  umgebenden  Lochsteinhülse  und/oder 
einem,  den  Spülstein  oder  die  Lochsteinhülse  umge- 
benden  Lochstein  mit  einer  im  Bereich  der  jeweili- 
gen  Stirnfläche  angeordneten  Montageeinrichtung. 

Die  Montageeinrichtung  kann  aus  einem  Haken 
oder  Schlaufe  bestehen. 

FIG.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Spülsteinanordnung 
zum  Einleiten  von  Gasen  und/oder  festen  Reak- 
tionsstoffen  in  die  Metallschmelze  eines  metallurgi- 
schen  Schmelzgefäßes,  bestehend  aus  einem 
Spülstein,  einer  diesen  umgebenden  Lochsteinhül- 
se  und/oder  einem,  den  Spülstein  oder  die  Loch- 
steinhülse  umgebenden  Lochstein. 

Derartige  Spülsteineinrichtungen  sind  seit  lan- 
gem  bekannt.  Wie  "Radex-Rundschau,  1987,  288" 
zeigt,  wird  der  Spülstein  entweder  direkt  in  einen 
Lochstein  eingesetzt,  oder  zwischen  Lochstein  und 
Spülstein  wird  eine  Lochsteinhülse  eingefügt.  Zur 
Montage  werden  die  Teile  nach  und  nach  in  den 
Boden  oder  die  Wand  eines  metallurgischen 
Schmelzgefäßes  eingesetzt  und  dann  miteinander 
vermörtelt. 

Die  Montage  bereitet  nicht  unerhebliche 
Schwierigkeiten,  insbesondere  aufgrund  des  zum 
Teil  hohen  Gewichtes  der  einzelnen  Teile  der  Spül- 
steinanordnung. 

Montagebügel,  über  die  der  Spülstein  in  die 
korrespondierende  Öffnung  des  Lochsteins  geh- 
oben  werden  kann,  sind  zum  Beispiel  aus  dem  DE- 
GM  87  00  094  oder  der  DE-PS  35  20  783  bekannt. 
In  beiden  Fällen  setzen  die  bekannten  Montagebü- 
gel  voraus,  daß  der  Spülstein  blechummantelt  ist. 
Dies  ist  aber  nicht  immer  der  Fall.  Während  der 
Montagebügel  nach  dem  DE-GM  87  00  094  nur 
eine  relativ  kleine  Öffnung  aufweisen  kann,  da  er 
aus  dem  Blechmantel  ausgedrückt  ist,  weist  der 
Montagebügel  nach  der  DE-PS  35  20  783  den 
Nachteil  auf,  daß  die  äußere  Umfangsweite  des 
Metallmantels  verbreitert  wird,  wodurch  sich  Pro- 
bleme  beim  Einsetzen  in  den  zugehörigen  Loch- 
stein  ergeben,  da  die  korrespondierende  Öffnungs- 
weite  nur  geringfügig  größer  als  der  Durchmesser 
des  zugehörigen  Gasspülsteins  an  dessen  oberem 
Ende  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Möglichkeit  aufzuzeigen,  wie  unter  Vermeidung  der 
vorstehend  beschriebenen  Nachteile  Spülsteinan- 
ordnungen  der  eingangs  genannten  Art  möglichst 
einfach  in  den  Boden  oder  die  Wand  eines  metal- 
lurgischen  Schmelzgefäßes  eingesetzt  werden  kön- 
nen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  geht  die  Erfindung 
von  der  allgemeinen  Überlegung  aus,  notwendige 
Montageeinrichtungen  direkt  im  keramischen  Ma- 
trixmaterial  des  oder  der  Bauteile  der  Spülanord- 
nung  anzuordnen,  und  zwar  im  Bereich  der,  der 
Metallschmelze  zugewandten  Stirnfläche. 

In  ihrer  allgemeinsten  Ausführungsform  be- 
schreibt  die  Erfindung  danach  eine  gattungsgemä- 
ße  Spülsteinanordnung,  die  dadurch  gekennzeich- 
net  ist,  daß  in  die  der  Metallschmelze  zugewandte 
Stirnfläche  des  Spülsteins,  der  Lochsteinhülse 
und/oder  des  Lochsteins  mindestens  eine  Monta- 
geeinrichtung  zur  lösbaren  Verbindung  mit  einer 

Hebevorrichtung  eingesetzt  ist. 
Und/oder  bedeutet  dabei,  daß  jedes  der  Teile 

der  Spülsteinanordnung  entsprechend  ausgebildet 
sein  kann;  insbesondere  aber  bei  einer  gemeinsa- 

5  men  Vorkonfektionierung,  die  nachstehend  noch 
näher  erläutert  wird,  genügt  es  natürlich  auch,  nur 
ein  Bauteil,  dann  vorzugsweise  den  Lochstein,  ent- 
sprechend  konstruktiv  zu  gestalten. 

Die  "Montageeinrichtung"  kann  unterschiedlich 
io  gestaltet  sein.  Sie  kann  einen  in  der  Keramik  veran- 

kerten  Haken  oder  dergleichen  umfassen;  sie  kann 
aber  auch  lösbar  gestaltet  sein,  wobei  zum  Beispiel 
ein  Aufnahmeteil  im  Matrixmaterial  des  kerami- 
schen  Körpers  fixiert  ist,  während  ein  zugehöriger 

75  Haken  oder  dergleichen  lösbar  in  diesen  Aufnah- 
meteil  eingesetzt  werden  kann.  Sie  kann  aber  auch 
aus  einer  oder  mehreren  Vertiefungen  bestehen,  in 
die  ein  Hebewerkzeug  unmittelbar  oder  mittelbar 
eingesetzt  wird.  In  diesem  Fall  könnten  die  Verbin- 

20  dungselemente  auch  seitlich  angeordnet  werden, 
sofern  dort  beim  Einbau  genügend  Platz  zur  Verfü- 
gung  steht. 

Im  einfachsten  Fall  wird  ein  Haken,  eine 
Schlaufe,  ein  Bügel  oder  dergleichen  in  den  oberen 

25  Teil  (der  Metallschmelze  zugewandt)  des  Bauteils 
mit  eingegossen;  selbstverständlich  derart,  daß  er 
das  Merkmal  des  Anspruches  1  erfüllt,  nämlich  mit 
einer  Hebevorrichtung  lösbar  verbunden  zu  wer- 
den. 

30  Durch  ein  Gewinde,  einer  Anordnung  wie  bei 
einem  Spreizanker  oder  ähnliche  Armierungsele- 
mente,  wird  die  Verankerung  zwischen  Keramik 
und  Montageeinrichtung  verbessert. 

In  der  Stirnfläche  des  Bauteils  kann  aber  auch 
35  eine  sickenförmige  Vertiefung  vorgesehen  werden, 

die  zum  Beispiel  beim  Pressen  oder  Gießen  in-situ 
ausgeformt  wird.  Diese  Vertiefung  kann  beispiels- 
weise  gleichzeitig  ein  keramisches  Innengewinde 
aufweisen;  ebenso  ist  es  aber  auch  möglich,  wand- 

40  seitig  eine  Metallmanschette  einzukleben  oder  ein- 
zumörteln,  die  mit  einem  solchen  Gewinde  ausge- 
bildet  ist.  Das  Verankerungsteil,  der  Haken  oder 
dergleichen,  der  dann  ein  entsprechendes  Außen- 
gewinde  aufweist,  kann  dabei  ortsfest,  aber  lösbar 

45  in  die  entsprechende  Aufnahme  eingesetzt  werden. 
Anstelle  korrespondierender  Gewindeabschnitte 

können  die  sickenförmige  Vertiefung  beziehungs- 
weise  das  Verankerungselement  aber  auch  mit  ei- 
ner  korrespondierenden  Stift-/Schlitzverbindung 

50  ausgebildet  werden,  ähnlich  wie  bei  einem  Bajo- 
nettverschluß. 

Eine  alternative  Ausführungsform  der  Erfindung 
sieht  vor,  die  entsprechenden  Aufnahmeteile  als 
vorkonfektionierte  Teile  nach  der  Herstellung  des 

55  keramischen  Körpers  in  entsprechende  sickenför- 
mige  Vertiefungen  einzumörteln  oder  einzukleben. 

Der  wesentliche  Vorteil  sämtlicher  Ausfüh- 
rungsformen  gegenüber  Montagebügeln,  wie  sie  im 
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Stand  der  Technik  beschrieben  sind,  besteht  darin, 
daß  eine  Handhabung  sowohl  des  Spülsteins  als 
auch  der  Lochsteinhülse  und  des  Lochsteins  ein- 
zeln  oder  gemeinsam  möglich  wird,  und  zwar  un- 
abhängig  davon,  ob  diese  blechummantelt  sind 
oder  nicht.  In  jedem  Fall  steht  von  der  Stirnfläche 
des  entsprechenden  Bauteils  ein  Haken  oder  der- 
gleichen  vor,  der  mit  einer  beliebigen  Öffnungswei- 
te  gestaltet  werden  kann,  so  daß  sich  auch  keine 
Probleme  bezüglich  der  Anordnung  an  einem  ent- 
sprechenden  Geschirr  einer  Hebeeinrichtung  oder 
dergleichen  ergeben. 

Wird  eine  vorkonfektionierte  Einheit  aus 
-  Spülstein  und  Lochstein,  oder 
-  Spülstein,  Lochsteinhülse  und  Lochstein 

vorgesehen,  genügt  es,  an  einem  der  Bauteile, 
vorzugsweise  in  der  Stirnfläche  des  Lochsteins, 
entsprechende  Montageeinrichtungen  vorzusehen. 
Über  diese  kann  dann  die  gesamte  Einheit  gemein- 
sam  angehoben  und  in  die  Wand  oder  den  Boden 
des  metallurgischen  Gefäßes  eingesetzt  werden. 

Für  diesen  Fall  schlägt  eine  vorteilhafte  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  vor,  mindestens  drei 
Montageeinrichtungen  in  etwa  gleichem  Winkelab- 
stand  zueinander  im  Bereich  der  Stirnfläche  des 
Lochsteins  anzuordnen.  Bestehen  die  Montageein- 
richtungen  zum  Beispiel  aus  den  vorstehend  ge- 
nannten  Haken,  können  diese  in  ein  entsprechen- 
des  Geschirr  einer  Hebeeinrichtung  eingehängt 
und  die  gesamte  Einrichtung  dann  eingepaßt  wer- 
den. 

Wird  die  Montageeinrichtung  lösbar  -  wie  vor- 
stehend  beschrieben  -  gestaltet,  können  die  ent- 
sprechenden  Handhabungsmittel  anschließend  ab- 
genommen  und  erneut  verwendet  werden. 

Wird  die  Montageeinrichtung  im  Spülstein 
selbst  vorgesehen,  so  genügt  selbstverständlich 
eine  einzige  derartige  Einrichtung,  die  dann  vor- 
zugsweise  in  Verlängerung  der  Mittenlängsachse 
des  Spülsteins  in  dessen  Stirnfläche  vorgesehen 
wird. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  den  Merkmalen  der  Unteransprüche  sowie  den 
sonstigen  Anmeldungsunterlagen. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  dreier 
Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Dabei  zeigen 
-  jeweils  in  stark  schematisierter  Darstellung  - 

Figur  1:  einen  Spülstein  mit  einer  Montage- 
einrichtung  in  Zuordnung  zu  einem 
Lochstein 

Figur  2:  eine  vorkonfektionierte  Spülsteinan- 
ordnung  aus  einem  Spülstein,  der  in 
einem  Lochstein  eingemörtelt  ist, 
wobei  der  Lochstein  drei  Montage- 
einrichtungen  besitzt 

Figur  3:  eine  Spülsteinanordnung,  bei  dem  in 
einem  Lochstein  eine  Lochsteinhül- 
se  und  in  dieser  ein  Spülstein  ange- 

ordnet  sind,  mit  Montageeinrichtun- 
gen  im  Bereich  des  Lochsteins. 

In  den  Figuren  sind  gleiche  oder  gleichwirken- 
de  Bauteile  mit  gleichen  Bezugsziffern  gekenn- 

5  zeichnet. 
In  allen  Ausführungsbeispielen  handelt  es  sich 

bei  dem  dort  dargestellten  Spülstein  10  um  einen 
solchen  mit  gerichteter  Porosität. 

Der  Spülstein  10  gemäß  Figur  1  ist  ein  gegos- 
io  sener  Spülstein.  Beim  Gießen  wurde  im  Bereich 

der  Stirnfläche  10a  ein  Haken  12  mit  eingegossen, 
dessen  unterer  Abschnitt  12a  damit  im  kerami- 
schen  Matrixmaterial  10b  des  Spülsteins  einliegt 
und  in  diesem  Bereich  endseitig  ähnlich  wie  ein 

15  Spreizanker  bei  12b  gestaltet  ist,  so  daß  er  fest  im 
keramischen  Matrixmaterial  10b  einliegt. 

Der  Haken  12  überragt  die  Stirnfläche  10a 
nach  oben.  Über  ein  (nicht  dargestelltes)  Geschirr 
einer  Hebeeinrichtung  kann  der  Spülstein  10  am 

20  Haken  12  ergriffen  und  in  den  zugehörigen  Loch- 
stein  14  eingesetzt  werden,  wobei  Spülstein  10  und 
Lochstein  14  entlang  ihrer  korrespondierenden  Flä- 
chen  auf  bekannte  Art  und  Weise  miteinander  ver- 
mörtelt  werden. 

25  Bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  1  wird 
vorausgesetzt,  daß  der  Lochstein  14  bereits  im 
Boden  oder  der  Wand  des  metallurgischen 
Schmelzgefäßes  positioniert  ist. 

Die  Ausführungsform  nach  Figur  2  unterschei- 
30  det  sich  von  der  nach  Figur  1  dadurch,  daß  Loch- 

stein  14  und  Spülstein  10  bereits  außerhalb  des 
metallurgischen  Schmelzgefäßes  vorkonfektioniert 
sind,  das  heißt,  miteinander  vermörtelt  wurden.  Die 
Montageeinrichtung  (der  Haken)  12  ist  hier  auch 

35  nicht  im  Spülstein  10  angeordnet;  vielmehr  sind 
drei  Haken  12',  12"  und  12"'  in  der  Stirnfläche  14a 
des  Lochsteins  14  angeordnet.  Sie  sind  auch  nicht 
-  wie  der  Haken  12  im  Spülstein  10  nach  Figur  1  - 
in  das  Matrixmaterial  des  Lochsteins  14  mit  einge- 

40  gössen.  Vielmehr  wurden  bei  der  Herstellung  des 
Lochsteins  14  im  Bereich  der  Stirnfläche  14a  drei 
sickenförmige  Vertiefungen  16  ausgebildet,  in  die 
später  hülsenförmige  Einsätze  18  mit  einem  Innen- 
gewinde  20  eingemörtelt  wurden.  Dabei  wird  das 

45  Innengewinde  20  jeweils  innerhalb  einer  Metallman- 
schette  ausgebildet,  die  in  die  hülsenförmigen  Ein- 
sätze  18  eingeklebt  ist  (sind). 

Die  Haken  12,  wie  sie  in  Figur  1  dargestellt 
sind,  besitzen  in  diesem  Fall  an  ihrem  unteren 

50  Ende  12a  ein  korrespondierendes  Außengewinde 
und  werden  auf  diese  Art  und  Weise  gegenüber 
dem  Innengewinde  20  festgelegt. 

Die  drei  Montageeinrichtungen  sind  jeweils  im 
Winkel  von  120°  zueinander  angeordnet,  so  daß 

55  eine  gleichmäßige  Lastverteilung  entsteht,  wenn 
die  Einheit  aus  Lochstein  14  und  integriertem  Spül- 
stein  10  am  Geschirr  einer  (nicht  dargestellten) 
Hebeeinrichtung  befestigt  und  in  der  Wand  oder 

3 
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dem  Boden  des  metallurgischen  Schmelzgefäßes 
positioniert  und  dort  eingemörtelt  wird. 

Die  Ausführungsform  nach  Figur  3  entspricht 
weitestgehend  der  nach  Figur  2  mit  dem  Unter- 
schied,  daß  zwischen  dem  Lochstein  14  und  dem 
Spülstein  10  eine  Lochsteinhülse  22  angeordnet  ist, 
wobei  die  Bauteile  10,  14,  22  untereinander  entlang 
ihrer  korrespondierenden  Flächen  wieder  miteinan- 
der  vermörtelt  sind. 

Auch  hier  wird  also  die  vorkonfektionierte  Ein- 
heit  als  Ganzes  über  die  Montageeinrichtungen  ein- 
gebaut. 

Da  die  Montageeinrichtungen  jeweils  im  Be- 
reich  der,  der  Metallschmelze  zugewandten  Stirn- 
fläche  des  entsprechenden  Bauteils  angeordnet 
sind,  ergeben  sich  beim  Einbau  keine  Probleme 
aufgrund  seitlich  vorstehender  Montageteile,  wie 
beim  Gegenstand  nach  der  DE-PS  35  20  783. 

Durch  die  Möglichkeit,  mehrere  Montageein- 
richtungen  anzuordnen,  wird  es  auch  möglich, 
schwere  Teile,  insbesondere  vorkonfektionierte 
Spülsteinanordnungen,  ohne  weiteres  präzise  an 
die  gewünschte  Stelle  zu  bringen  und  dort  einzu- 
bauen. 

Weitere  Ausführungsformen  sind  im  Rahmen 
des  erfindungsgemäßen  Vorschlages  möglich.  So 
kann  anstelle  des  dargestellten  offenen  Hakens  12 
selbstverständlich  auch  ein  geschlossener  Bügel 
eingesetzt  werden,  der  dann  mit  seinen  beiden 
Enden  zum  Beispiel  in  das  keramische  Matrixmate- 
rial  mit  eingegossen  wird.  Ebenso  können  anstelle 
der  spreizdübelähnlichen  Abschnitte  12b  auch  an- 
dere  Verdickungen  im  Bereich  des  Hakens  12  vor- 
gesehen  werden,  um  diesen  sicher  in  der  Keramik 
festzulegen. 

Patentansprüche 

1.  Spülsteinanordnung  zum  Einleiten  von  Gasen 
und/oder  festen  Reaktionsstoffen  in  die  Metall- 
schmelze  eines  metallurgischen  Schmelzgefä- 
ßes,  bestehend  aus  einem  Spülstein  (10),  einer 
diesen  umgebenden  Lochsteinhülse  (22) 
und/oder  einem,  den  Spülstein  (10)  oder  die 
Lochsteinhülse  (22)  umgebenden  Lochstein 
(14), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  der  Metallschmelze  zugewandte 
Stirnfläche  (10a,  14a)  des  Spülsteins  (10),  der 
Lochsteinhülse  (22)  und/oder  des  Lochsteins 
(14)  mindestens  eine  Montageeinrichtung  (12, 
16,  18,  20)  eingesetzt  ist. 

2.  Spülsteinanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Montageeinrichtung  (12)  aus  minde- 
stens  einem,  in  der  Keramik  unmittelbar  oder 
mittelbar  verankerten  Haken  oder  einer  Schlau- 

fe  besteht. 

3.  Spülsteinanordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  die  Montageeinrichtung(en)  (12)  in  das  ke- 
ramische  Matrixmaterial  (10b)  mit  eingegossen 
ist  (sind). 

4.  Spülsteinanordnung  nach  Anspruch  2, 
w  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Montageeinrichtung(en)  (16,  18,  20) 
aus  einer  in  das  keramische  Matrixmaterial  ein- 
gelassenen  sickenförmigen  Vertiefung  (16)  be- 
steht  (bestehen),  in  die  ein  zugehöriger  Haken 

15  (12)  oder  dergleichen  ortsfest,  aber  lösbar  ein- 
setzbar  ist. 

5.  Spülsteinanordnung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  die  sickenförmigen  Vertiefungen  (16)  mit 
einem  Innengewinde  (18)  und  die  zugehörigen 
Haken  (12)  oder  dergleichen  mit  einem  korre- 
spondierenden  Außengewinde  ausgebildet 
sind. 

25 
6.  Spülsteinanordnung  nach  Anspruch  4  oder  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  sickenförmigen  Vertiefungen  (16)  be- 
ziehungsweise  die  darin  angeordneten  Einsät- 

30  ze  (18)  einen  metallischen  Aufnahmeteil  (20) 
für  den  zugehörigen  Haken  (12)  oder  derglei- 
chen  aufweisen. 

7.  Spülsteinanordnung  nach  Anspruch  4  oder  6, 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  sickenförmigen  Vertiefungen  jeweils 
mit  mindestens  zwei,  randseitigen  Schlitzen 
ausgebildet  sind,  wobei  sich  jeder  Schlitz  zu- 
nächst  von  der  Stirnfläche  vertikal  nach  unten 

40  und  in  einem  Abstand  zur  Stirnfläche  etwa 
parallel  zu  dieser  erstreckt,  bevor  sich  ein  wei- 
terer  kleiner,  in  Richtung  auf  die  Stirnfläche 
gerichteter  Schlitzabschnitt  anschließt  und  der 
zugehörige  Haken  oder  dergleichen  an  seiner 

45  korrespondierenden  Umfangsfläche  korrespon- 
dierende,  radial  abstehende  Stifte  zum  Einsatz 
in  die  Schlitze  der  sickenförmigen  Vertiefung 
aufweist. 

50  8.  Spülsteinanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  drei  Montageeinrichtungen 
(12',  12",  12"')  in  etwa  gleichem  Winkelab- 

55  stand  zueinander  im  Bereich  der  Stirnfläche 
(14a)  der  Lochsteinhülse  und/oder  des  Loch- 
steins  (14)  angeordnet  sind. 

4 
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9.  Spülsteinanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Montageeinrichtung(en)  (18,  20)  aus 
vorkonfektionierten  Bauteilen  (18,  20)  besteht  5 
(bestehen),  die  in  entsprechende  Öffnungen 
(sickenförmige  Vertiefungen  (16))  im  Bereich 
der  Stirnfläche  (14a)  eingelegt  und  dort  mittels 
eines  Kitts  oder  dergleichen  festgelegt  ist 
(sind).  io 
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FIG.  1 
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